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Ärzteversorgung: Mit freiwilligen
Mehrzahlungen Steuern sparen   
Die positiven Seiten des Alterseinkünftegesetzes nutzen

Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde ab 1. Januar
2005 die einkommensteuerliche Behandlung von
Vorsorgebeiträgen und Versorgungsbezügen völlig
neu strukturiert. So steigt die Besteuerung der
Bestandsrenten und der zukünftigen Ruhegeld-
zahlungen erheblich, andererseits ergeben sich
Steuervorteile bei den Beitragszahlungen.

Geänderte Beitragssätze
Auch um auf die veränderten steuerlichen Rahmen-
bedingungen zu reagieren, wurden in der Bayeri-
schen Ärzteversorgung (BÄV) die Beiträge für
selbstständige Mitglieder zum 1. Januar 2006, mit
entsprechenden Übergangsregeln, von 8 auf 14
Prozent erhöht. Der erhöhte Beitragssatz der selbst-
ständigen Mitglieder betrifft den Teil des beitrags-
pflichtigen Berufseinkommens bis zur Beitrags-
bemessungsgrenze der Deutschen Rentenversiche-
rung (2007: 63.000 Euro). Für Teile des Berufsein-
kommens über der Beitragsbemessungsgrenze
bleibt es – wie bisher – beim Beitragssatz von 8 Pro-
zent. Die höheren Beiträge dienen unmittelbar der
Verbesserung der Versorgung und führen zu einem
Anstieg der jeweiligen Rentenansprüche. Wer aller-
dings sein Netto-Rentenniveau weiter steigern will,
muss eventuell ergänzend vorsorgen.

Steuerliche Abzugsfähigkeit von Vorsorge-
beiträgen
Finanzspielraum durch das Alterseinkünftegesetz
erhalten die Mitglieder vor allem dadurch, dass die
Beiträge zur Altersvorsorge schrittweise von der
Steuer befreit werden. In diesem Kalenderjahr sind
bereits 64 Prozent der geleisteten Beiträge zu den
berufsständischen Versorgungswerken als Sonder-
ausgaben in der Steuererklärung abzugsfähig –
maximal 12.800 Euro bei Ledigen bzw. 25.600
Euro bei Zusammenveranlagten. Der abzugsfähige
Teil steigt jedes Kalenderjahr linear um zwei Pro-
zentpunkte an, so dass ab 2025 die gesamten Bei-
träge, maximal aber der Höchstbetrag von 20.000
bzw. 40.000 Euro als Sonderausgaben geltend ge-
macht werden können. Bei Arbeitnehmern ist zu
beachten, dass sich der Sonderausgabenabzug um
den steuerfreien Arbeitgeberanteil vermindert. 

Freiwillige Mehrzahlungen an die BÄV können
eine geeignete Maßnahme sein, die neuen Steuer-
vorteile auszuschöpfen und gleichzeitig den eige-
nen Versorgungsgrad zu erhöhen. Befragen Sie
Ihren Steuerberater. Denn Mehrzahlungen werden
im Rahmen der geltenden Höchstbeträge ebenfalls
steuermindernd berücksichtigt und wie Pflicht-
beiträge verrentet. Für Mitglieder, die älter als 55
Jahre sind, können sich zusätzliche Einzahlungs-
beschränkungen ergeben.

Ausgezeichnetes Kapitalmanagement und
weitere Vorteile bei der BÄV
Bei der BÄV sorgt ein professionelles Kapital-
management für eine sichere und renditestarke
Anlage der Beiträge. Belege dafür sind unter ande-
rem die internationalen Auszeichnungen, die das
Kapitalmanagement für die Anlagestrategie der
letzten Jahre erhalten hat. Von den aktuellen
Unruhen an den Kapitalmärkten ist die BÄV nicht
betroffen, da sie im „Subprimemarkt” weder direkt
noch über Fonds investiert ist. Die Nettoverzinsung
des Kapitals 2006 liegt bei 5,3 Prozent. Der erwirt-
schafte Betrag kommt, nach Abzug der äußerst
geringen Verwaltungskosten, ausschließlich den
aktiven Mitgliedern und Rentnern zugute. Freiwil-
lige Mehrzahlungen erhöhen zudem den bereits
ohne anfängliche Gesundheitsprüfung bestehenden
Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenschutz.

Fazit 
Durch das Alterseinkünftegesetz wird die zukünf-
tige Nettorente aus der Ärzteversorgung einge-
schränkt. Dem wurde durch die Beitragsreform für
selbstständige Mitglieder der BÄV entgegengesteu-
ert. Freiwillige Mehrzahlungen in das Versorgungs-
werk können ein probates Mittel sein, um indivi-
duelle Rentenlücken zu schließen. Weitere Informa-
tionen finden Sie in den aktuellen Sonderinforma-
tionen der BÄV, die auf der Internetseite www.
aerzteversorgung.eu abgerufen werden können.
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